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Landkreis Uckermark 
 - Die Landrätin - 

 
 
Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau 

 
 
An das  
Mitglied des Kreistages  
Herrn Harald Engler 
über Büro Kreistag 
 
nachrichtlich 
alle Mitglieder des Kreistages 

 Nebenstelle:  

Dezernat: I 

Amt:  

Bearbeiter(in): Herr Bretsch 

Zimmer-/Haus-Nr.: 228/1 

Telefon-Durchwahl: 03984/701101 

Telefax:  

E-Mail: dezernat-1@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

 07.09.2022 Fe/Br 16.09.2022 

 
 
Ihre Anfrage vom 07.09.2022, DS-Nr.: AF/148/2022 , zum Thema: WEG Groß 
Dölln 
 
 
Sehr geehrter Herr Engler, 
 
Ihre o. g. Anfrage ist im Kreistagsbüro am 07.09.2022 und somit gemäß § 14 Abs. 2 
der Geschäftsordnung für den Kreistag Uckermark (GeschO) fristgerecht eingegan-
gen. 
 
Sie fragten: 
Wie werden die Bürger am Beteiligungsverfahren zum Entwurf des Integrierten Regi-
onalplans Uckermark-Barnim (Entwurf 2022) im Vorfeld und nicht erst durch die Me-
dien beteiligt/informiert? 
 
Auf Ihre Anfrage antworte ich wie folgt: 
 
Die Planungstätigkeit im Erarbeitungsprozess des Entwurfs zum Integrierten Regio-
nalplan Uckermark-Barnim, hier: Teilregionalplan Windenergienutzung erstreckt sich 
selbstverständlich nicht ausschließlich auf eine Information durch die Medien. Dies 
stellt den letzten Schritt in der Unterrichtung der Öffentlichkeit dar, mit der den Trägern 

öffentlicher Belange sowie den Bürgern im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung die Mög-

lichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen gegeben wird. Dies ist für den vorliegenden 1. 
Entwurf des integrierten Regionalplans vom 1. August 2022 bis einschließlich 11. Ok-
tober 2022 möglich.  
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Die Informationen hierüber werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben in der Presse, 
im Amtsblatt, sowie auf der Homepage der regionalen Planungsgemeinschaft be-
kannt gegeben.  
 
Dem vorausgehend wird der Prozess der Erarbeitung der Grundlagen für die Aus-
weisung von Windeignungsflächen (WEG) über die gesamte Prozessdauer durch 
den Planungsausschuss der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 
intensiv begleitet. Und zwar in der Form, dass dort zuallererst die Kriterien für die 
Ausweisung von WEG erarbeitet werden und dabei die gesetzlichen Vorgaben die 
Grundlage bilden. Im Übrigen wurde bereits der Beschluss der Kriterien öffentlich 
bekannt gemacht, welcher die Grundlage für die weitere Arbeit darstellt. Weiterhin 
begleitet der Ausschuss maßgeblich und mit dem Beschluss von Empfehlungen die 
schrittweise Erstellung des Teilplanes Windenergienutzung. Darüber hinaus sind alle 
Gremiensitzungen öffentlich, so auch der Planungsausschuss, der wie dargestellt, für 
die inhaltliche Arbeit verantwortlich ist. Dieser fand unter anderem auch in Templin 
statt. In diesem Gremium kann jeder interessierte Bürger im Rahmen der Bürgerfra-
gestunde zudem bereits im Vorfeld konkrete Fragen an die Planungsgemeinschaft 
richten.  
 

Im Ergebnis lässt sich also feststellen, dass umfassende Informationsmöglichkeiten 
während des gesamten Prozesses bestehen und dieser sehr transparent erfolgt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
gez. Karina Dörk 
 


